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HINWEISE PUR DEN LESER 

Die Resolutionen und BeschlUsse des Sicherheitsrats werden jährlich 
veröffentlicht. Der vorliegende Band enthält die 1984 vom Rat ver
abschiedeten bzw. gefaBten Resolutionen und BeschlUsse zu Sach
fragen sowie einige BeschlUsse zu den wichtigeren Verfahrensfragen. 
Die Resolutionen und BeschlUsse sind unter allgemeinen Überschrif
ten zum jeweiligen Thema zusammengefaßt und inagesamt nochmals in 
zwei Teile untergliedert. Die Reihenfolge der Fragen in den beiden 
Teilen ergibt sich aus ihrer erstmaligen Behandlung durch den Rat 
in dem betreffenden Jahr, wobei die Resolutionen und BeschlUsse 
dann bei jeder Frage wieder in chronologischer Reihenfolge aufge
fUhrt werden. 

BeschlUsse des Rats zu seiner Tagesordnung sind unter der Über
schrift "1984 erstmals in die Tagesordnung des Sicherheitsrats 
aufgenommene Punkte" zu finden. ,,' 

Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer VerabSchiedung nu
meriert. 1m Anschluß an jede Resolution folgt das Abstimmungser
gebnis. BeschlUsse werden gewöhnlich ohne Abstimmung gefaBt, wo 
jedoch eine Abstimmung stattgefunden hat, wird das Ergebnis un
mittelbar nach dem Beschluß aUfgefUhrt • 

• 

• • 

Die Dokumentennummern (symbols) der Dokumente der Vereinten Natio
nen bestehen aus Großbuchstaben und Zahlen. Wo im Text eine derar
tig! Kurzbezeichnung verwendet wird, handelt' es sich um die Be
zugnahme auf ein Dokument der Vereinten Nationen. 

Das Verzeichnis der Dokumente des Sicherheitsrats (Dokument,n
nummern SI ••• ) findet sich fUr die Jahre 1946 bis einschließlich 
1949 in der Check List of United Nat10ns Dqsu!!nts, part 2~ No.l 
(VerÖffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 53.1.3 , fUr 
1950 und die folgenden Jahre in den Supplements \0 the Official 
Hecords of the Securitv Council. 
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BESONDERER HINWEIS rUR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

Die DOkumente der Vereinten Nationen, die aUfgrund von General
versammlungsresolution 3355 (XXIX) vom 18. Dezember 1974 ab 
1. Juli 1975 ins Deutsche zu Obersetzen sind (alle Resolutionen 
der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts
und Sozi al rats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen 
Protokoll der Generalversammlung), werden bei Quellenangaben 
in deutsch zitiert, auch wenn die Obersetzung noch nicht er
schienen ist. Das gleiche gilt fUr die schon vor dem 1. Juli 
1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten Organe. (Da die 
Resolutionen des Sicherheitsrats als Jahresband erscheinen, lie
gen sie schon ab 1. Januar 1975 in deutsch vor.) Die Titel anderer 
Quellenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen nicht 
übersetzt. 

• 
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MITGLIEDER DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1984 

1984 gehörten dem Sicherheitsrat folgende Mitglieder an. 

Ägypten 
Hurkina Faso ~I 
China 
Frankreich 
Indien 
Malta 
Niederlande 
Hikaragua 
Pakistan 
Peru 
Simbabwe 
Ukrainische Sozialistische Sowjetrepu~lik 
Union der Sozialistischen Sowjetrepu~liken 
Vereinigtes Königreich Gro8~ritannien und Nordirland 
Vereinigte Staaten von Amerika 

11 Seit 6. August 1984 heißt Obervolta Burk1na Faso. 
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RESOLUTIONEN UND BESCHLOSSE DES SICHERHEITSRATS 
1M JAHR 1984 

S cherheit 
d 
Sicherheit 

BESCHWERDE ANGOLAS OBER SODAFRlKA Y 

BeschlUsse 

na-

Auf seiner 2509. Sitzung vom 4. Januar 1984 beschloa der Rat, 
die Vertreter Angolas, Äthiopiens, Mosambiks, Sambias, SUdafrikas, 
To;os und der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimm
recht an der Er6rterung des Punktes "Beschwerde Angolas Uber SUd
afrika. Schreiben des Ständigen Vertreters Angolas bei den Verein
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 1. Januar 
1984 (S/16244)" teilzunehmen 3/. -

Auf seiner 2510. Sitzung vom s. Januar 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Algeriens, der Arabischen Republik Syrien, Jugos
lawiens, Nigerias und Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

Resolution 546 (1984) 
vom 6. Januar 1984 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung der Erklärung des Ständigen Vertreters Angolas 
bei den VereInten Nationen !I, 

'4/ 

AI 
!/ 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 
1978, 1979 1980, 1981 und 1983 verabschiedet. 
Vgl. 

• 

• 
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seine Resolutionen 387 (1976), 418 (1977), 
, 454 (1979), 475 (1980) und 545 (1983), 

ernstlich besorgt Uber die neuerliche Eskalation des nicht
provozierten Bombardements und der ständigen Aggressionsakte, 
einschließlich der fortgesetzten militärischen Besetzung, welche 
das rassistische Regime SUdafrikas unter Verletzung der Souveräni
tät, des Luftraums und der territorialen Integrität Angolas durch
fUhrt, 

betrübt über die tragischen und immer haheren Verluste an 
Menschenleben und besorgt Uber,die Schäden und Zerstörungen an 
Sachwerten, die durch jene stufenweise gesteigerten Bombenangriffe 
und anderen militärischen Angriffe SUdafrikas gegen angolanisches 
Hoheitsgebiet und durch eine Besetzung dieses Gebiets durch SUd
afrika verursacht wurden, 

emPört Uber die in Zuwiderhandlung gegen die Charta der Verein
ten Nationen und einschlägige Sicherheitsratsresolutionen erfolgen
de fortgesetzte militärische Besetzung von Teilen angolanischen Ho
heitsgebiets durch SUdafrika, 

1m Bewuatsein der Notwendigkeit wirksamer Maanahmen zur Verhin
derung bzw. Beseitigung aller durch die militärischen Angriffe SUd
afrikas verursachten Bedrohungen des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

1. verurteilt SUdafrika naChdrücklich wegen seiner erneuten, 
intensivierten, vorsätzlichen und nichtprovozierten Bombenangriffe 
sowie wegen der anhal tenden Besetzung von Teilen des angolanischen 
Hoheitsgebiets, welche eine flagrante Verletzung der Souveränität 
und der territorialen Integrität Angolas darstellen und den Welt
frieden und die internationale Sicherheit ernstlich gefährden, 

2. verurteilt SUdafrika ferner nachdrgcJc~ wegen der Be
nutzung des internationalen Territoriums von Nia als Sprung
brett fUr die bewaffneten Angriffe sowie fUr die Aufrechterhal-' 
tung seiner Besetzung von Teilen des Hoheitsgebiets Angolas; 

3. verlangt, daS SUdafrika jedes Bombardement und alle an
deren Aggressionsakte unverzUglich einstellt und alle seine Streit
kräfte, die angolanisches HOheitsgebiet besetzt halten, sofort be
dingungslos abzieht und sich dazu verpflichtet, die Souveränität, 
den Luftraum, die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit 
Angolas strikt zu achten, 

• 
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4. fordert alle Staaten hlf, das in Sicherheitsratsresolution 
418 (1977) gegen SUdafrika ver ngte Waffenembargo voll einzuhalten; 

5. bekräftiat das Recht Angolas, gemäß den einschlägigen Be
st1mmungen der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere g_ 
mäB Artikel 51 alle fUr die Verteidigung und Wahrung seiner Sau
veränität, territorialen Integrität'und Unabhängigkeit erforderli
chen MaBnahmen zu treffen; 

6. ersucht cUe Mitgliedstaaten erneut, Angola jede erforder-
11che Hilfe zu gewähren, damlt es slch gegen die eskallerenden ml
litärlschen Angrlffe SUdafrikas sowie gegen dessen anhaltende B_ 
setzung von Tel1en Angolas verteldigen kann; 

7. "kräftigt ferner, daB Angola AnspFl:lch auf eine umgehende 
und angemessene EntSchädigung fUr die infolge dieser Aggresslons
akte und der anhaltenden8esetzung von Teilen seines Hoheitsg_ 
biets durch die sUdafrikanischen Streitkräfte aUfgetretenen Ver
luste an Menschenleben und Sachschäden hat; 

8. beschlleßt, 1m Falle der Nichtbefolgung dieser Resolution 
durch SUdafrlka erneut zusammenzutreten, um Ober die Verabschiedung 
wirksaaer MaBnahmen 1m Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen 
der Charta zu !:Ieraten; , 

9. ersucht den Generalsekretär, die DurchfUhrung dieser R_ 
solution zu verfolgen und dem Sicherheitsrat spätestens bis 10. Ja
nuar 1984 darUber Bericht zu erstatten; 

10. beSchließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben • 

• 
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DU: FRAGE SOoMRIMS 2/ 

Beschluß 

Auf seiner 2512. Sitzung vom 13. Januar 1984 setzte der Rat 
seine Erörterung des Punktes "Die Frage SUdafrikasl Schreiben des 
Ständigen Vertreters Togos bei den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 10. Januar 1984 (5/16265)" fort ~/. 

Der Sicherheitsrat. 

nach Beharelung der Frage des TOdesurteils, das am 6. Juni 
1983 In SUdafr~a über Malesela Benjamin Maloise verhängt wurde, 

unter Hiy!eis auf seine Resolutionen 503 (1982), 525 (1982) 
und 533 U983 , 

zutiefst besorgt Uber den derzeitigen Beschluß der sUdafrika
nischen Behörden, die Berufung gegen das Ober M.B. Maloise ver
hängte Todesurteil abzuweisen, 

in dem Bewußtsein, daß die Vollstreckung des Todesurteils zu 
einer weiteren Zuspitzung der Lage in SUdafrika fUhren wird, 

1. fordert die sUdafrikanischen Behörden auf, das Uber 
M.B. Maloise verhängte Todesurteil in eine andere-Strafe umzuwandeln; 

2. bittet alle Staaten und Organisationen eindringlich, ihren 
Einfluß ge tend zu machen und im Einklang mit der CHarta der Ver
einten Nationen, den Resolutionen des Sicherheitsrats und den ein
schlägigen internationalen Instrumenten dringend Maßnahmen zu er
greifen, um das Leben Malesela Benjamin Maloises zu retten. 

!I 
~/ 

Auf der 2512. Sitzung einstim
mig verabschiedet. 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
aUch 1977 0 1978, 1979, 1980, 01981, 1982 und 1983 verabschiedet. 

1. 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2548. Sitzung vom 16. August 1984 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Argentiniens, Nigerias, SUdafrikas, 
Thailands und der Tschechoslowakei einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes "Die Frage SUdafrikas, Schreiben 
des Ständigen vertreters Algeriens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 8. August 1984 (S/16692)" 
teilzunehmen 1/. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung den Amtierenden Vorsitzenden des 
Sonderausschusses gegen Apartheid einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
der Vertreter Ägyptens, Burkina Fasos und Simbabwes 1/, Mfanafuthi 
~. Makatini und Ahmed Gora Ebrahim gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2549. Sitzung vom 16. August 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, Benins, ~ugoslawiens, 
Kubas, der Mongolei und Trinidad und Tob&gos einzuladen, ohne Stimm
recht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vorsitzenden 
des Sonderausschusses fUr den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
Uber die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2550. Sitzung vom 17. August 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Katars, des Kongo, Kuwaits, lndonesiens und Sri Lankas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2551. Sitzung vom 17. August 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Afghanistans, Guyanas, Kenias und Togos einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen der 
Vertreter Ägyptens, Burkina Fasos und Simbabwes ~/, Lesaoana 
Makhanda gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

7/ 
Y 
V 

Ebd., Supplement for ~uly, August and September 1984 
Dokumente 5/16698 und 5/16699 (Teil des Protokolls der 2548. Sit
zung) 
Dokument 5/16704 (Teil des Protokolls der 2551. Sitzung) 
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Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis !Uf seine Resolution 473 (1980) und die Ge
neralversammlungsresolution 38/11 vom 15. November 1983 sowie 
auf andere einschlägige Resolutionen der Vereinten Nationen, in 
denen die Behörden in SUdafrik~ aufgefordert werden, die Apart
heidpolitik aufzugeben, ihre UnterdrUckung und Repression der 
schwarzen Mehrheit zu beenden und sich um eine friedliche, ge
rechte und dauerhafte L6sung 1m Einklang mit den Prinzipien der 
Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte zu bemühen, 

daß die von der ausschließlich weißen 
am 2. November 1983 gebilligte sogenannte 

"neue Verfassung" eine Fortsetzung des Prozesses wäre, durch den 
der einheimischen afrikanischen Mehrheit die staatsangeh6rigkeit 
genommen werden soll, wodurch diese Mehrheit aller ihrer Grund
rechte beraubt, die Apartheid noch weiter verfestigt und SUdafrika 
in ein Land "nur fUr Weiße" verwandelt wUrde, 

t; Bewuß~sein de"en, daß die Einbeziehung der sogenannten 
"Farbgen" un der Menschen asiatischer Herkunft in die "neue Ver
fassung" das unterdrUckte Volk SUdafrikas spalten und interne Kon
flikte schUren soll, 

mit ernster Besorgnis feststellend, daß eines der Ziele der 
sogenannten "Verfassung" des rassistischen Regimes darin besteht, 
die in SUdafrika lebenden "Farbigen" und Menschen asiatischer Her
kunft zur Fortsetzung der UnterdrUckung im Lande selbst und der 
gegen unabhäng1ge afrikanische Staaten gerichtetenaggress1ven 
Akte der Wehrpflicht 1n den Streitkräften des Apartheidregimes zu 
unterwerfen, 

unter BegE11Bung des massiven geeinten Widerstandes des unter
drUckten Voltes von SUdafrika gegen diese "verfassungsrechtlichen" 
Machenschaften, 

in !ekräfttgung des rechtmäßigen Kampfes des unterdrUckten 
Volkes von SUdafrika um die Beseitigung der Apartheid und die Er
richtung einer Gesellschaft, in der d1e gesamte Bevölkerung SUd
afrikas - unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht oder Glau
bensbekenntnis - gleiche und volle politische und sonstige Rechte 
genießt und frei an der Bestimmung ihres Geschicks mitwirken kann, 
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in der festen Uberzeugung, daß die vom Regime von Pretoria 
fUr August 1984 geplanten sogenannten "Wahlen" fUr die "farbige" 
Bev8lkerung und die Menschen asiatischer Herkunft und die Ver
wirklichung dieser "neuen Verfassung" unweigerlich die in SUd
afrika und im gesamten sUdlichen Afrika bereits bestehenden 
Spannungen noch weiter verschärfen werden, 

1. erklärt, daß die sogenannte "neue Verfassung" den Grund
sätzen der Charta der Vereinten Nationen zuwiderläuft, daß die Er
gebnisse des am 2. November 1983 durchgefUhrten Referendums keiner
lei GUltigkeit besitzen und daß die Durchsetzung der "neuen Ver
fassung" die ohnehin explosive Situation im Innern des Apartheid
staates SUdafrika noch weiter zuspitzen wird; 

2. weist; die sogenannte "neue Verfassung" und die fUr August 
1984 geplanten "Wahlen" fUr die "farbige" BevlSlkerung und die Men
schen asiatischer Herkunft wie auch alle heimtUckischen Machenschaf
ten des rassistischen Minderheitsregimes SUdafrikas zur weiteren Ver
festigung der weißen Minderheitsherrschaft und der Apartheid aufs 
schärfste zurUCk und erklärt sie fUr null und nichtig; 

3. weist ferner jede auf der Schaffung von.Bantustans oder 
auf der sogenannten "neuen Verfassung" aufbauende sogenannte "Ver
handlungsregelung" zurUck; 

4. erklärt feierlich, daß nur die vlSllige Ausmerkzung der 
Apartheid und die Errichtung einer auf dem Mehrheitsprinzip ba
sierenden demokratischen Gesellschaft ohne rassische Unterschiede 
durch die uneingeschränkte und freie AusUbung des allgemeinen 
Wahlrechts fUr alle Erwachsenen in einem geeinten und ungeteil
ten SUd afrika zu einer gerechten und dauerhaften Uberwindung der 
explosiven Situation in SUdafrika fUhren kann; 

5. bittet alle Regierungen und alle Organisationen eindring
lich, den Ergebnissen der sogenannten "Wahlen" keine Anerkennung 
zu gewähren und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und 
der Organisation der afrikanischen Einheit sowie im Einklang mit 
dieser Resolution geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das unter
drUckte Volk SUdafrikas in seinem rechtmäßigen Kampf um die Er
richtung einer demokratischen Gesellschaft ohne rassische Unter
schiede zu unterstUtzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat Uber die 
DurchfUhrung dieser Resolution zu berichten; 
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7. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

BeschlUsse 

Auf der 2551. Sitzung mit 
13 Stimmen hne Genstimme 
bei 2 Ent altu en ereini tes 

. K n rei Großbrit n en u 
Nordirland, vereinigte Staaten 
von Amerika) verabschiedet. 

Auf seiner 2560, Sitzung vom 23. Oktober 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Äthiopiens und SUd afrikas einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung der Frage "Die Frage SUdafrikas: Schreiben des 
Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 17. Oktober 1984 (5/16786) 10/" 
teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vorsitzen
den des Sonder ausschusses gegen Apartheid gemäß Regel 39 der vor
läufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen der 
Vertreter Ägyptens, Burkina Fasos und Simbabwes 11/, Bischof Desmond 
Tutu gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Der Sicherheitsrat, 

Resolution 556 (1984) 
vom 23. Oktober 1984 

unter Hinweis auf seine Resolution 554 (1984) sowie die General
versammlungsresolutionen 38/11 vom 15. November 1983 und 39/2 vom 
28. September 1984, in denen erklärt wurde, daß die sogenannte "neue 
Verfassung" den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
widerläuft, 

10/ 

ll.l 

Vgl. Offici,l Records of the Security Council, Thirty-ninth 
Year, Supplement for October. November ,nd December 1984 
Dokument 5/16794 (Teil des Protokolls der 2560. sItzung) 



- 9 -

in Bekräftigung der Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, insbesondere von Artikel 21 Absatz 1 und 3, 
wo u.a. anerkannt wird, daß jeder Mensch das Recht hat, an der 
Leitung der 8ffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar 
oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen und daß der Wille 
des Volkes die Grundlage fUr die Autorität der 8ffentlichen Gewalt 
bildet, 

bestUrzt Uber die Zuspitzung der Lage in SUdafrika insbesonde
re Uber die willkUrliche T8tung und die Verwundung wehrloser Demon
stranten und streikender Arbeiter sowie Uber die faktische Verhän
gung eines kriegsrechtlichen Zustands zur Erleichterung der bruta
len UnterdrUckung der schwarzen Bev8lkerung, 

tief besorgt Uber das Anhalten ohne darauffolgendes Gericht
verfahren erfolgender willkUrlicher Verhaftungen und Festnahmen 
von FUhrern und Aktivisten von Massenorganisationen innerhalb des 
Landes sowie Uber die Schließung mehrerer Schulen und Universitäten, 

in WUrdiaung des massiven, vereinten Widerstands des unter
drUckten Volkes von SUdafrika, einschließlich des Streiks hundert
tausender schwarzer Studenten, gegen die Aufoktroyierung der soge
nannten "neuen Verfassung", 

fäaner mit Anerkennung fUr die asiatische und farbige Bev81ke
rung Sdafrikas, deren massiver Boykott der jUngsten "Wahlen" eine 
klare. ZurUckweisung der sogenannten "neuen Verfassung" darstellte, 

in Bekräftigung des rechtmäßigen Kampfes des unterdrUckten 
Volkes von SUdafrika um die uneingeschränkte AusUbung seines Rechts 
auf Selbstbestimmung und die Erric~tung einer demokratischen Ge
sellschaft ohne rassische Untersch~ede in einem ungeteilten SUd
afrika, 

in der Oberzeugung, daß die Provokation der internationalen 
8ffentlichen Meinung durch das rassistische SUdafrika und die 
Durchsetzung der zurUckgewiesenen sogenannten "neuen Verfassung" 
unweigerlich zu einer weiteren Eskalation der explosiven Lage fUh
ren und weitreichende Konsequenzen fUr das sUdliche Afrika und die 
ganze Welt haben wird, 

1. verurteilt erneut die Apartheidpolitik des sUdafrikani
schen Regimes und seine anhaltende Mißachtung einschlägiger Re
solutionen der Vereinten Nationen sowie seine Pläne zur weiteren 
Verfestigung der Apartheid, eines als Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit geltenden Systems; 
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2. verurteilt ferner die anhaltenden Massaker an der unter
drUckten Bevölkerung sowie die willkürlichen Verhaftungen und 
Festnahmen der Führer und Aktivisten von Massenorganisationen; 

3. fordert die unverzügliche Einstellung der Massaker und 
die umgehende, bedingungslose Freilassung aller politischen Ge
fangenen und Häftlinge; 

4. erklärt erneut, daß nur die völlige Ausmerzung der 
Apartheid und die Errichtung einer auf dem Mehrheitsprinzip ba
sierenden demokratischen Gesellschaft ohne rassische Unterschie
de durch die uneingeschränkte und freie Ausübung des allgemeinen 
Wahlrechts für Erwachsene in einem geeinten und ungeteilten Süd
afrika zu einer gerechten, fairen und dauerhaften LÖsung der La
ge in Südafrika führen kann; 

5. bittet alle Regierungen und alle Organisationen eindring
lich. in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der Organisa
tion der afrikanischen Einheit sowie im Einklang mit dieser Resolu
tion geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das unterdrückte Volk Süd
afrikas in seinem legitimen Kampf um die uneingeschränkte Ausübung 
seines Selbstbestimmungrechts zu unterstützen, 

6. fordert als notwendigen Schritt zur vollen Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts in einem ungeteilten Südafrika die umge
hende Ausmerzung der Apartheid und zu diesem Zweck 

~) die Auflösung der Bantustanstrukturen und die Einstellung 
der Entwurzelung und Neuansiedlung sowie der Aberkennung der Staats
bürgerschaft der einheimischen afrikanischen Bevölkerung; 

a) die Aufhebung der Verbote und Beschränkungen von politi
schen Organisationen, Parteien, Einzelpersonen und Nachrichtenme
dien, die Gegner der Apartheid sind; 

S) die ungehinderte Rückkehr aller im Exil befindlichen Per
sonen, 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat Ober die 
DurchfUhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten, 

8. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 2560. Sitzung mit 
14 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei 1 Enthaltung (Vereinigte 
Staaten von Amerika) verab
schiedet. 
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Beschluß 

Auf seiner 2564. Sitzung vom 13. Dezember 1984 Deschloß der 
Rat, den Vertreter SUdafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Er8rterung des Punktes "Die Frage SUdafrikas: SchreiDen des Vor
sitzenden des Sicherheitsratsausschusses gemäß Resolution 421 
(1977) zur SUdafrikafrage vom 13. DezemDer 1984 (S/16860) 10/" 
teilzunehmen. 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 418 (1977), in der er die 
Verhängung eines bindenden WaffenemDargos gegen SUd afrika Deschloß, 

unter Hinweis auf seine Resolution 421 (1977), in der er einen 
aus allen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuß damit Deauftragte, 
u.a. Mittel und Wege zu untersuchen, mit denen das bindende Waffen
emDargo gegen SUdafrika wirksamer gemacht werden k8nnte, und-ent
sprechende Empfehlungen an den Rat abzugeDen, 

des dem Sicherheitsrat in Dokument S/14179 
vorgelegten AusschußDerichts, 

in der Erkenntni" daß SUdafrikas verstärkte BemUhungen zur 
Verstärkung seiner wä fenerzeugungskapazität die Wirksamkeit des 
bindenden Waffenembargos gegen SUdafrika unterminieren, 

in der Auffassung, daß kein Staat durch den ErwerD von in SUd
afrika hergestellten Waffen zu SUdafrikas Waffenerzeugungskapazität 
Deitragen sollte, 

1. bekräftigt seine Resolution 418 (1977) und betont, daß auch 
weiterhin eine strikte Beachtung sämtlicher Bestimmungen dieser Re
solution erforderlich ist; 

2. ersucht alle Staaten, aus SUdafrika keine Waffen, keine 
Munition irgendwelcher Art und keine dort hergestellten Militär
fahrzeuge einzufUhren; 
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3. ersucht alle staaten, einschließlich derer, die nicht 
Mitglied der Vereinten Nationen sind, streng nach den Bestimmun
gen der vorliegenden Resolution zu handeln; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem mit Sicherheitsratsre
solution 421 (1977) geschaffenen Ausschuß zur Frage SUdafrikas 
bis spätestens 31. Dezember 1985 Uber den Stand der DurchfUhrung 
der vorliegenden Resolution zu berichten. 

Auf der 2564. Sitzung einstimmig 
verabschiedet. 

SCHREIBEN DES GESCHÄFTSTRÄGERS A.I. DER STÄNDIGEN VERTRE
TUNG NlKARAGUAS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 

PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS VOM 3. FEBRUAR 1984 

Beschluß 

Auf seiner 2513. Sitzung vom 3. Februar 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter von Honduras einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erör
terung der Frage "Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Nikaraguas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 3. Februar 1984 (S/16306) 12/" teilzunehmen. 

Vgl. Official Records of the Security Council, Thirtv-ninth 
Year. Supplement for January. February and March 1984 
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DIE LAGE 1M NAHEN OSTEN 13/ 

BeschlUsse 

Der Präsident des Sicherheitsrats gab nach Konsultationen 
des Rats am 26. Januar 1984 folgende Erklärung 14/ ab: 

"GegenUber dem Präsidenten des Sicherheitsrats wurde 
in den Dokumenten S/16249, S/16255 und S/16261 Besorgnis 
Uber Gesetzesvorlagen zum Ausdruck gebracht, die gegenwär
tig von der israelischen Knesset behandelt werden. 

"Der Rat nimmt Kenntnis von dem in Dokument S/16269 
vom 11. Januar 1984 enthaltenen anschließenden Schreiben 
des Ständigen Vertreters Israels bei den Vereinten Nationen. 

"In diesem Zusammenhang weist der Sicherheitsrat auf 
seine frUheren Resolutionen hin, in denen er die Anwendbar
keit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten 15/ betonte, und bittet eindring
lich darum, daß keine Maßnahmen-ergriffen werden, die zu einer 
weiteren Verschärfung der Spannungen in dem Gebiet fUhren k5nn
ten". 

Auf seiner 2514. Sitzung vom 15. Februar 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Italiens und .des Libanon einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der ErBrterung des Punktes "Die Lage im Nahen Osten: Schrei-
ben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 14. Februar 1984 
(S/16339) 16/" teilzunehmen. 

Auf seiner 2516. Sitzung vom 23. Februar 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter Senegals einzuladen, ohne Stimmrecht an der ErBrte
rung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2530. Sitzung vom 19. April 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Israels und des Libanon einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung der Frage "Die Lage im Nahen Osten: Bericht 
des Generalsekretärs Uber die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon (S/16472) 17/" teilzunehmen. 

14/ 
iS/ 
W 
17/ -

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981, 1982 und 1983 verabschiedet. 
S/16293 
Vereinte Nationen, Treaty Saries, Vol.7S, Nr. 973, S.287 
Vgl. Official Records of the Security Council. Thirty-ninth Year 
Supplement for January. February and March 1984 
!eä., Supplement for April. Mav and June 1984 
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Resolution 549 (1984) 
vom 19. April 1984 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (978), 426 (978), 
501 (1982), 508 (1982), 509 (1982) und 520 (1982) sowie auf alle 
seine Resolutionen zur Lage im Libanon, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Uber die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon vom 9. April 
1984 läl sowie in Kenntnisnahme der darin enthaltenen Feststellun
gen, 

in Kenntnisnahme des Schreibens des Ständigen Vertreters des 
Libanon an den Generalsekretär vom 9. April 1984 19/, 

in Beantwortung des Ersuchens der Regierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon um einen weiteren Interimszeit
raum von 6 Monaten, d.h. bis zum 19. Oktober 1984, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er die territoriale Integrität, 
Souveränität und Unabhängigkeit d~s Libanon innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen nachdrUcklich unterstUtztj 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen Richt
linien fUr die Truppe, die im mit Resolution 426 (1978) gebilligten 
Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 1978 ~ festgelegt sind, 
und fordert alle betroffenen Parteien auf, die Truppe im Hinblick 
auf die volle DurchfUhrung ihres Mandats uneingeschränkt zu unter
stUtzen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihr in den Resolutionen 
425 (1978), 426 (1978) und in allen anderen einschlägigen Resolu
tionen definiertes Mandat uneingeschränkt erfU1len sollte; 

5. ersucht den Generalsekretär, weiterhin mit der Regierung 
des Libanon und anderen direkt betroffenen Parteien Konsultationen 
Uber die DurchfUhrung dieser Resolution abzuhalten und dem Rat Be
richt zu erstatten. 

18/ 

~~ 
Ebd., Dokument S/16412 
Ebd., Dokument 5/16411. 

Auf der 2530. Sitzung mit 13 Stimmen 
ohne Ge ensti e bei 2 Entha1tun en 

U rain sch Sozialistisch Sow et
'republikp Union der Sozialistischen 
Sowletre ubliken) verabschiedet. 

~., Thirty-third Year, Supplement 
~M2a~r~c~h~1~91~8~, Dokument 5/12611 

for January, FebruarY and 
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Beschlüsse 

Auf seiner 2540. Sitzung vom 21. Mai 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Israels, Kuwaits und des Libanon einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Er8rterung der Frage "Die Lage im Nahen 
Osten: Schreiben des Ständigen Vertreters Kuwaits bei den Verein
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 17. Mai 
1984 (S/16569) 17/" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner durch eine 
Abstimmung, daß der Vertreter der Palästinensischen Befreiungs
organisation zur Teilnahme an der Debatte eingeladen werden soll
te, und daß ihm diese Einladung dieselben Teilnahmerechte verlei
hen wUrde wie einem gemäß Regel 37 der vorläufigen Geschäfts
ordnung zur Teilnahme eingeladenen Mitgliedstaat. 

Mit 11 Stimmen bei 1 Gegenstimme 
(Vereini t Staaten von Amerika 
und 3 Enthaltun en Frankreich 
Niederlande und Vereiniates K8nig
reich Großbritannien und Nordirland) 
verabschiedet. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vorsitzenden 
des Ausschuss~s für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des 
pa1ästinensischen Volkes gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts
ordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen des 
Vertreters Kuwaits 21/, Clovis Maksoud gemäß Regel 39 der vorläufi
gen Geschäftsordnung-einzuladen. 

Auf seiner 2544. Sitzung vom 30. Mai 1984 setzte der Rat die 
Er8rterung des Punktes "Die Lage im Nahen Osten: Bericht des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (S/16573) 17/" fort. 

21/ Dokument 5/16575 (Teil des Protokolls der 2540. Sitzung) 
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Resolution 551 (1984) 
vom 30. Mai 1984 

Der Sicherheitsrat. 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Uber die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die Truppenentflech
tung 22/, 

beschließt, 

A) die beteiligten Parteien zur sofortigen DurchfUhrung 
von Sicherheitsratsresolution 338 (1973) aufzufordern; 

A) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
fUr die Truppenentflechtung fUr einen weiteren Zeitraum von sechs 
Monaten, d.h. bis zum 30. November 1984, zu verlängern; 

s) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses Zeitraums 
einen Bericht Uber die Entwicklung der Lage und Uber die zur Ver
wirklichung von Sicherheitsratsresolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

BeschlUsse 

Auf der 2544. Sitzung ein
stimmia verabschiedet. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident nach Verabschiedung 
der Resolution 551 (1984) folgende Erklärung ab 23/' 

22/ -
23/ -

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolu
tion Uber die Verlängerung des Mandats der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen fUr die Truppenentflechtung bin ich 
ermächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats die folgende 
ergänzende Erklärung abzugeben: 

'''Bekanntlich heißt es in Ziffer 26 des Berichts 
des Generalsekretärs Uber die Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen 22/: 'Im israelisch-syrischen Sektor 
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Lage im Nahen Osten 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich 
und wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, sofern-

Offici!l Records of the Securit Council Thirt -ninth ear, 
Supplement for April. May and June 198 , Dokument S 165 3 . 
~., Dokument S/16593 



- 17 -

und solange keine umfassende, alle Aspekte des Nah
ostproblems einschließende Regelung erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs entspricht 
der Auffassung des Sicherheitsrats.'" 

Auf seiner 2552. Sitzung vom 29. August 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, Israels, Kuwaits und 
des Libanon einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Lage im Nahen Osten I Schreiben des Ständigen Ver
treters des Libanon bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 24. August 1984 (5/16713) 24/" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vorsitzenden 
des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts
ordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen des 
Vertreters des Jemen 25/, Clovis Maksoud gemäß Regel 39 der vor
läufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2553. Sitzung vom 30. August 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter des Jemen, Katars, des Sudan und der Vereinigten Ara
bischen Emirate einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der 
Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2554. Sitzung vom 31. August 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter der Islamischen Republik Iran einzuladen, ohne stimm
recht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf der 2555. Sitzung vom 4. September 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter des Demokratischen Jemen, Kubas und der Türkei einzu
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2559. Sitzung vom 12. Oktober 1984 beschloß der 
Rat, den Vertreter des Libanon einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Lage im Nahen Ostena Bericht des 
Generalsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon (5/16776) 26/" teilzunehmen. 

ll/ 
25/ 
~I 

Vgl. Official Records of the Security Council. Thirty-ninth 
Year. Supplement for July. August and September 1984 
Ebd., Dokument 5/16722 
Vgl. Official Records of the Security Council. Thirtv-ninth 
Year. Supplement for October. November and December 1984 



. 

- 18 -

Resolution 555 (1984) 
vom 12. Oktober 1984 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978>, 426 (1978), 
501 (1982), 508 (1982 , 509 (1982) und 520 (1982) sowie auf alle 
seine Resolutionen zur Lage im Libanon, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Uber die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon vom 9. Oktober 
1984 und in Kenntnisnahme der darin enthaltenen Feststellungen 27/. 

Kenntnis nehmend vom Schreiben des ständigen Vertreters des 
Libanon an den Generalsekretär vom 8. Oktober 1984 28/, ...... 

in Beantwortung des Ersuchens der Regierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon um einen weiteren Interimszeit
raum von sechs Monaten, d.h. bis zum 19. April 1985, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er die territoriale Integrität, Sou-
veränität und Unabhängigkeit des Libanon innerhalb seiner interna
tional anerkannten Grenzen nachdrUcklich unterstUtztl 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen 
Richtlinien fUr die Truppe, die in dem mit Resolution 426 (1978) 
gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 1978 20/ 
festgelegt sind, und fordert alle betroffenen Parteien auf, die 
Truppe im Hinblick auf die volle DurchfUhrung ihres Mandats un
eingeschränkt zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihr in den Resolutionen 
425 (1978) und 426 (1978) sowie in allen anderen einschlägigen 
Resolutionen definiertes Mandat uneingeschränkt erfUllen sollte; 

5. ersucht den Generalsekretär, weiterhin mit der Regierung 
des Libanon und anderen direkt betroffenen Parteien Konsultationen 
über die DurchfUhrung dieser Resolution abzuhalten und dem Rat 
darUber Bericht zu erstatten. 

27/ ~., Dokument S/16776 
28/ ~., Dokument S/16772 

Auf der 2559. Sitzuna mit 13 Stim
men hne Ge en timme bei 2 Enthal
tun en Ukrainische Sozialistische 
Sowjetrepublik, Union der Soziali
stischen Sow'etrepubliken) verab
schiedet. 
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BeschlUsse 

In einem Schreiben vom 15. November 1984 29/ setzte der 
Generalsekretär den Rat davon in Kenntnis, daß das senegalesi
sche Bataillon der Interimstruppe der Vereinten Nationen im 
Libanon gemäß dem Beschluß der Regierung Senegals zurUckgezogen 
worden war. Der Generalsekretär beabsichtigte, vorbehaltlich 
der üblichen Konsultationen, das Angebot der Regierung Nepals, 
ein Ersatzbataillon von etwa 650 Mann fUr den Dienst bei der 
Truppe zu stellen, anzunehmen. In einem Schreiben vom 
19. November 30/ unterrichtete der Ratspräsident den General
sekretär wie folgt: 

"Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, daß ich die 
Mitglieder des Sicherheitsrats auf ihr Schreiben vom 15. No
vember 1984 li/ bezüglich der Organisation der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon aufmerksam gemacht habe. 
Die Ratsmitglieder haben die Frage am 19. November im Rahmen 
informeller Konsultationen geprUft und den in ihrem Schreiben 
enthaltenen Vorschlägen zugestimmt". 

Auf seiner 2563. Sitzung vom 28. November 1984 setzte der Rat 
die Erörterung des Punktes "Die Lage im Nahen Osten: Bericht 
des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Na
tionen fUr die Truppenentflechtung (S/16829) 26/" fort. 

Resolution 557 (1984) 
vom 28. November 1984 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die 
BeobaChtertruppe der Vereinten Nationen fOr die Truppenentflech
tung W, 

S/16831 

5/16832 

Offieia Reeords of the Securit 
Su 1 ent for Ja ar Feb a 
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beschließt, 

A) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchfahrung von 
Sicherheitsratsresolution 338 (1973) aufzufordern; 

ä> das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
far die Truppenentflechtung für einen weiteren Zeitraum von sechs 
Monaten, d.h. bis zum 31. Mai 1985, zu verlängern; 

s) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses Zeitraums 
einen Bericht über die Entwicklung der Lage und aber die zur Ver
wirklichung von 5icherheitsratsresolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

Beschluß 

Auf der 2563. sitzung ein
stimmig verabschiedet. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident nach Verabschiedung 
der Resolution 557 (1984) folgende Erklärung ab 32/: 

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolu
ton aber die Verlängerung des Mandats der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung bin ich 
ermächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats die folgende 
ergänzende Erklärung abzugeben: 

"'Bekanntlich heißt es in Ziffer 26 des Berichts 
des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflechtung Al/: 'Im 
israelisch-syrischen Sektor herrscht zwar derzeit RUhe, 
die Lage im Nahen Osten insgesamt ist jedoch weiter
hin potentiell gefährlich und wird sich wahrscheinlich 
auch nicht ändern, sofern und solange keine umfassende, 
alle Aspekte des Nahostproblems einschließende Re
gelung erzielt werden kann.' Diese Erklärung des Ge
neralsekretärs entspricht der Auffassung des Sicher
heitsrats.'" 

:Jl./ 5/16847 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2520. Sitzung vom 27. März 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Benins, der Libyschen Arabischen Dschamahirija, 
Nigerias, Omans, des Sudan und Zaires einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes "Schreiben des Ständigen Vertreters 
des Sudan bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 18. März 1984 (5/16420) 33/" teilzunehmen. 

Auf seiner 2521. Sitzung vom 27. März 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Indonesiens und des Tschad einzuladen, ohne Stimm
recht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

BeschlUsse 

Auf seiner 2522. Sitzung vom 28. März 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, des Demokratischen 
Jemen, der Libyschen Arabischen Dschamahirija, Polens und Vietnams 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schrei
ben des Geschäftsträgers a.i. der ständigen Vertretung der Liby
schen Arabischen Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 22. März 1984 (S/1643l) 34/" 
teilzunehmen. 

Auf seiner 2523. Sitzun9. vom 28. März 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Afghanistans, Athiopiens, Bulgariens, der Deutschen 
Demokratischen Republik,der Islamischen Republik Iran, der Laotischen 
Volksdemokratischen Republik,der Mongolei, des Sudan und der Tsche
choslowakei einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage 
teilzunehmen. 

JAI 
~/ 

Vgl. Official Records of the Security Council. Thirty-ninth 
Year. Supplement for January. February and March 1984 
Ebd. 
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Auf ~erselben Sitzung ·beschloß ~er Rat ferner auf Ersuchen 
~es Vertreters Obervoltas 35/, Gora Ebrahim gemäß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2526. Sitzung vom 2. April 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Kubas und Ungarns einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

DIE LAGE ZWISCHEN DEM IRAK UND IRAN JS/ 

BeschlUsse 

Auf seiner 2524. Sitzung vom 30. März 1984 setzte der Rat die 
Erörterung des Punktes "Die Lage zwischen ~em Irak und Iran: Bericht 
der vom Generalsekretär ernannten Sachverständigen zur Untersuchung 
der von der Islamischen Republik Iran erhobenen Anschuldigungen hin
sichtlich des Einsatzes chemischer Waffen (S/16433) JlI" fort. 

Auf derselben Sitzung verlas der Präsident des Rats folgen~e 
Erklärung 38/: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich ermächtigt, 
in ihrem Namen folgende Erklärung abzugeben: 

'Nach erneuter Behandlung der Frage "Die Lage zwischen 
dem Irak und Iran" und in tiefer Besorgnis Uber den Kon
flikt, der den Weltfrieden und ~ie internationale Sicher
heit in der Region gefährdet, haben die·Mitglieder ~es 
Sicherheitsrats den Bericht der SaChverständigen zur 
Kenntnis genommen, die der Generalsekretär zur Untersu
chung der von der Islamischen Republik Iran erhobenen 
Beschuldigungen hinsichtlich des Einsatzes chemischer 
Waffen ernannte hat Ai/. 

Ebd., Dokument S/16443 
Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1980, 1982 und 1983 verabschiedet. 
Vgl. Official Recerds of the Sesurity Council. Thirtl-ninth 
Year, Supplement for January. February and March 198 
S/16454 . . 
Offiyial Recerds of the Sesurity counsil. Thirty-ninth Year, 
Supp ement for January. February and March 1984, Dokument 
S/16433 



- 23 

'Die Ratsmitglieder stellen mit besonderer Be
sorgnis fest, daß die Sachverständigen einstimmig zu 
der Schlußfolgerung gelangt sind, daß chemische Waffen 
eingesetzt worden sind. DarUber hinaus äußern sie ihre 
tiefe Sorge angesichts aller im Zusammenhang mit diesem 
.Konflikt gemeldeten Verletzungen der Regeln des Völker
rechts und der von der internationalen Gemeinschaft 
akzeptierten Grundsätze und Regeln internationalen Ver
haltens, mit deren Hilfe durch Krieg verursachtes mensch
liches Leid verhindert oder gelindert werden SOll, und 
bekräftigen mit Nachdruck die Feststellung des General
sekretärs, der zufolge diesen humanitären Anliegen nur 
dann voll GenUge getan werden kann, wenn der tragische 
Konflikt beendet wird, durch den die kostbaren menschli
chen Ressourcen des Irak und Irans weiterhin aufgerieben 
werden. 

'Die Mitglieder des Rats 

- verurteilen mit Nachdruck den von der Sachverständi
gendelegation berichteten Einsatz chemischer Waffen; 

- bekräftigen die Notwendigkeit einer strikten Ein
haltung der Bestimmungen des Genfer Protokolls von 1925 40/ 
Uber das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen 
oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln 
im Kriege; 

- fordern die betroffenen Staaten auf, sich streng an 
die Verpflichtungen zu halten, die ihnen aus ihrem Beitritt 
zum Genfer Protokoll von 1925 erwachsen; 

- verurteilen sämtliche Verletzungen des humanitären 
Vl:ilkerrechts und bitten die bei den Parteien eindringlich, 
die fUr bewaffnete Konflikte geltenden, allgemein aner
kannten Grundsätze und Regeln des humanitären Vl:ilkerrechts 
einzuhalten sowie die Verpflichtungen zu erfUllen, die sich 
fUr sie aus den internationalen Konventionen zur Verhinde
rung bzw. Linderung des durch Krieg verursachten menschli
chen Leids ergeben; 

- verweisen auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, rufen erneut eindringlich zur strikten 
Einhaltung eines Waffenstillstands sowie zur friedlichen 
Beilegung des Konflikts auf und fordern alle in Frage 
kommenden Regierungen auf, den Rat uneingeschränkt in 

401 V81kerbund, Treaty Series, Vol. XCIV (1929), Nr. 2138, S.65 
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seinen Bemühungen um die Schaffung von Bedingungen zu 
unterstUtzen, die eine friedliche Beilegung des Kon
flikts im Einklang mit den Grundsätzen der Gerechtig
keit und des Völkerrechts ermöglichen; 

- danken dem Generalsekretär für seine Vermittlungs
bemühungen und ersuchen ihn, zusammen mit den betroffenen 
Parteien seine BemUhungen fortzusetzen, um zu einer für 
beide Seiten annehmbaren umfassenden, gerechten und ehren
haften Regelung zu gelangen und 

- beschließen, die Lage zwischen dem Irak und Iran 
weiterhin aufmerksam zu verfolgen.'" 

Am 14. Juni 1984 richtete der Generalsekretär folgendes Schrei
ben an den Präsidenten des Sicherheitsrats 41/, 

"Wie dem Sicherheitsrat bekannt ist, haben die Regierung 
der Islamischen Republik Iran und die Regierung der Republik 
Irak dem Generalsekretär auf meinen Vorschlag hin zugesichert, 
daß ab 0001 Uhr Mittlerer Zeit Greenwich am 12. Juni 1984 
alle gezielten militärischen Angriffe, gleichgültig mit wel
chen Mitteln, auf rein zivile Bevölkerungszentren in beiden 
Ländern aufhören werden. Die diesbezüglichen Mitteilungen 
finden sich in den Ratsdokumenten 5/16609, S/166l0, 5/16611, 
5/16614 und 5/16615. 

"Wie ich in meinen Botschaften an die beiden Regierungen 
erklärt habe, vertraue ich darauf und erwarte, daß beide Sei
ten diese Zusicherungen peinlich genau einhalten werden. Es 
freut mich, daß es bisher keinen Zwischenfall gegeben hat. 

"Da jedoch belde Regierungen in ihren Antworten unab
hängig voneinander um Regelungen ersucht haben, mit denen die 
Einhaltung der Zusicherungen UberprUft werden kann, wurden mit 
den Ständigen Vertretern der beiden Regierungen bei den Ver
einten Nationen Konsultationen geführt, Um Maßnahmen auszuar
beiten, die zur OberprUfung der tatsächlichen Einhaltung der 
Verpflichtungen unerläßlich sein könnten. 

"Inzwischen ist es zu einer Einigung mit der Regierung 
Irans und der Regierung des Irak gekommen. Meine Absicht 
wäre daher, als unmittelbare Maßnahme glelchzeltig mlt Wir
kung vom 15. Juni 1984 zwei Gruppen zu schaffen, wobei jeder 
der beiden Gruppen drei aus dem Militärpersonal der Organisa
tion der Vereinten Nationen zur Oberwachung des Waffenstill-

~/ 5/16627 
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stands ausgewählte Offiziere und ein leitender Beamter des 
Sekretariats der Vereinten Nationen angehören. Jede Gruppe 
wäre bereit, in das jeweilige Land zu reisen, sobald es von 
dessen Regierung darum ersucht wird. 

"Das Mandat dieser Gruppen wäre es, die Einhaltung der von 
den Regierungen des Irak und Irans gegebenen Zusicherungen zu 
UberprUfen, gezielte militärische Angriffe, gleichgültig mit 
welchen Mitteln, auf rein zivile Bevölkerungszentren einzu
stellen und in Zukunft zu unterlassen. Jedesmal wenn sie einem 
konkret erhobenen Vorwurf hinsichtlich eines Verstoßes nachge
gangen sind, wUrden diese Gruppen mir Bericht erstatten, und 
ich beabsichtige, den Sicherheitsrat den Erfordernissen ent
sprechend zu gegebener Zeit über ihre Feststellungen auf dem 
laufenden zu halten •. NatUrlich würde ich die beiden Regierun
gen bitten, mir zuzusichern, daß sie den Gruppen die erforder
liche Sicherheit gewähren, während sie sich in Gebieten auf
halten, in denen Feindseligkeiten auftreten. Die Zustimmung 
der in Frage kommenden beitragenden Länder wird sichergestellt 
werden. 

"Diese Regelungen wUrden unter BerUcksichtigung der je
weiligen Gegebenheiten und in weiterer Konsultation mit allen 
in Frage kommenden Parteien laufend UberprUft werden. 

"Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie diese Frage der drin
genden Aufmerksamkeit der Mitglieder des Sicherheitsrats 
empfehlen wUrden". 

Am 15. Juni 1984 richtete der Präsident folgende Antwort an 
den Generalsekretär 42/s 

"Ich habe die Ehre, auf Ihr Schreiben vom 14. Juni 
1984 41/ Bezug zu nehmen, das ich heute mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats er6rtert habe." 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind mit den in Ihrem 
Schreiben vorgeschlagenen MaBnahmen einverstanden". 

~/ 5/16627 

W 5/16628 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2525. Sitzung vom 30. März 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Guyanas und Honduras einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Schreiben des Ständigen Vertreters 
Nikaraguas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 29. März 1984 (5/16449) 43/" teilzunehmen. 

Auf seiner 2527. Sitzung vom 2. April 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, KUbas, Mexikos und 
der Tschechoslowakei einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte
rung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2528. Sitzung vom 3. April 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Algeriens, Äthiopiens, des Demokratischen Jemen, 
der Deutschen Demokratischen Republik,El Salvadors, der Laotischen 
Volksdemokratischen Republik,der Libyschen Arabischen Dschamahirija, 
der Seychellen, Ungarns und Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2529. Sitzung vom 4. April 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Afghanistans, Guatemalas, Jugoslawiens und Kostari
kas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teil
zunehmen. 

die 
der 

:D=I=E~L=A~G~E~I~N~Z~Y~P=E~RN~ 44/ 

BeschlUsse 

Auf seiner 2531. Sitzung vom 3. Mai 1984 beschloß der Rat, 
Vertreter Antiguas und Barbudas, Griechenlands, Jugoslawiens, 
TUrkei und Zyperns einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-

Vgl. Official Records of the Security Counc1l. Thirtv-ninth Year, 
Sueplement tor January. February and March 1984 . 
Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 und 1983 
verabschiedet. 
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rung der Frage "Die Lage in Zypern: Schrei~en des Ständigen Ver
treters Zyperns ~ei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 30. April 1984 (S/165l4) .!ä/" teilzuneh
men. 

Auf ~ersel~en Sitzung beschloß der Rat ferner, Rauf Denkta, 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2532. Sitzung vom 3. Mai 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
~r6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2533. Sitzung vom 4. Mai 1984~eschloß der Rat, 
die Vertreter der Ar~ischen Repu~lik Syrien, Australiens, ~kua
dors und Sri Lankas einzuladen, ohne Stimmrecht an der ~rarterung 
der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2534. Sitzung vom 4. Mai 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter Algeriens einzuladen, ohne Stimmrecht an der ~r-
6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2535. Sitzung vom 7. Mai 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Guyanas, Jamaikas, Kubas, der Mongolei und Viet
nams einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er6rterung der Frage 
teilzunehmen. 

Auf seiner 2536. Sitzung vom 9. Mai 1984' beschloß der Rat, 
die Vertreter Bangladeschs, Bulgariens, Kostarikas, Panamas, 
St. Lucias und Ungarns einzulacen, ohne Stimmrecht an cer ~r-
6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2537. Sitzung vom 10. Mai 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter 'der Deutschen Demokratischen Republik einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2538. Sitzung vom 11. Mai 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Malaysias unc der Tsehechoslowakel einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

~I Vgl. Offieial Records of the Securlty Cguncll. Thirty-ninth 
Year. Supplement for April. May anc June 1984 
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Resolution 550 (1984) 
vom 11. Mai 1984 

Der Sicherheitsrat, 

nach der auf Ersuchen der Regierung der Republik Zypern er
folgten Behandlung der Lage in Zypern, 

nach Anhörung der Erklärung des Präsidenten der Republik 
Zypern 46/, 

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretärs 47/, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 365 (1974), 367 (1975), 
541 (1983) und 544 (1983>, 

mit tiefem Bedauern Uber die NichtdurchfUhrung seiner Resolu
tionen, insbesondere seiner Resolution 541 (1983), 

tief besorgt Uber die in Verletzung von Resolution 541 (1983) 
erfolgenden weiteren sezessionistischen Akte im besetzten Teil der 
Republik Zypern, nämlich Uber den sogenannten Austausch von Bot
schaftern zwischen der TUrkei und der völkerrechtlich nicht be
stehenden "Türkischen Republik Nordzypern", Uber die Oberlegungen 
zur Abhaltung eines "Verfassungsreferendums" und von "Wahlen" so
wie Uber andere Maßnahmen bzw. die Androhung anderer Maßnahmen, 
die auf eine weitere Konsolidierung des angeblicb unabhängigen 
Staats und der Teilung Zyperns abzielen, 

tief besorgt Uber jUngst geäußerte Drohungen, in Varoscha 
Menschen anzusiedeln, die bisher nicht dort gelebt haben, 

in Bekräftigung seiner anhaltenden Unterstutzung der Friedens
sicherungstruppe der Vereinten Nationen auf Zypern, 

1. bekräftigt seine Resolution 541 (1ge3) und fordert deren 
unverzügliche und wirksame DurchfUhrung; 

2. verurteilt alle sezessionistischen Maßnahmen, darunter auch 
den sogenannten Austausch von Botschaftern zwischen der Türkei und 
der tUrkisch-zyprischen Führung, erklärt sie fUr illegal und un
gültig und fordert, daß sie unverzUglich rückgängig gemacht werden I 

~., Thirty-ninth Year, 2531. Sitzung 
!eä., Thirty-ninth Year. Supplement for April. May and June ' 
1984, Dokument S/16519 
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3. erneuert seinen Aufruf an alle Staaten, den durch sezes
sionistische Akte geschaffenen angeblichen Staat "Türkische Re
publik Nordzypern" nicht anzuerkennen, und fordert sie auf, die
sem sezessionistischen Gebilde keinerlei Hilfe oder sonstige Un
terstUtzung zu gewähren3 

4. fordert alle Staaten auf, die Souveränität, Unabhängigkeit, 
territoriale Integrität, Einheit und Nichtgebundenheit der Republik 
Zypern anzuerkennen, 

5. betrachtet alle Versuche, in irgendeinem Teil Vareschas 
Menschen a'nzusiedeln, die nicht bereits dort leben, als unzulässig 
und fordert die Unterstellung dieses Gebiets unter die Verwaltung 
der Vereinten Nationen, 

6. betrachtet jeden Versuch eines Eingriffs in den Status oder 
die Stationierung der Friedenssicherungstruppe der Vereinten 
Nationen auf Zypern als Verstoß gegen die Resolutionen der Verein
ten Nationen; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich um die umgehende Ver
wirklichung von Sicherheitsratsresolution 541 (1983) zu bemUhen, 

8. bekräftigt das dem Generalsekretär erteilte Mandat der 
guten Dienste und ersucht ihn, im Einklang mit den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen und den Bestimmungen der ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen einschließlich Si
cherheitsratsresolution 541 (1983) und der vorliegenden Resolution 
neue 8emUhungen um eine Gesamt18sung des Zypernproblems zu unter
nehmen; 

9. fordert alle Parteien auf, den Generalsekretär bei seiner 
Mission der guten Dienste zu unterstUtzen; 

10. beschließt, mit der Situation befaßt zu bleiben, mit dem 
Ziel, im Falle einer NichtdurchfUhrung seiner Resolution 541 (1983) 
sowie der vorliegenden Resolution unverzUglich geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen; 

11. ersucht den Generalsekretär, sich um die DurchfUhrung 
dieser Resolution zu bemühen und dem Sicherheitsrat Bericht zu 
erstatten, sobald es die Ereignisse erforderlich machen. 

Auf der 2539. Sitzung mit 
1 Stimmen ei Genstimme 
Pakistan und 1 Enthaltun 

(Vere nigte Staaten von Amerika) 
verabschiedet. 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2547. Sitzung vom 15. ~un1 1984 beschloß der Rat. 
die Vertreter Griechenlands, der TUrkei und Zyperns einzuladen. 
ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage "Die Lage in Zypernl 
Bericht des Generalsekretärs Uber die Operationen der Vereinten 
Nationen in Zypern (S/16596 mit Add.l und 2) 45/" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, Necati 
M. ErtekUn gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung 
einzuladen. 

Resolution 553 {19B4) 
vom 15: Juni 984 

Der Sicherheitsrat. 

angesichts des Berichts des Generalsekretärs vom 1. Juni 19B4 
aber dIe Operationen der Vereinten Nationen auf Zypern~. 

ferner angesichts der Empfehlung des Generalsekretärs. der 
Sicherheitsrat möge die Stationierung der Friedenssicherungstruppe 
der Vereinten Nationen auf Zypern um weitere sechs Monate verlän
gern. 

weiterhin angesichts der Zustimmung der Regierung Zyperns 
zu der AUffassung. daß es angesichts der Verhältnisse auf der 
Insel notwendig ist, die Truppe auch aber den 15. Juni 1984 hinaus 
auf Zypern zu belassen. 

in Bekräftigung der Bestimmungen von Resolution 186 (1964) 
und anderer diesbezUglicher Resolutionen, 

1. verlängert die Stationierungder gemäß Resolution 186 
(1964) aufgestellten Friedenssicherungstruppe der Vereinten Na
tionen auf Zypern erneut um einen weiteren. mit dem 15. Dezember 
1984 endenden Zeitraum; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Auftrag der guten 
Dienste fortzufUhren, den Sicherheitsrat Uber die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und bis 30. November 1984 
einen Bericht Uber die DurchfUhrung dieser ResOlution vorzulegen; 

4B/ Ebd., Dokument S/16596 mit Add.1 und 2 
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3. fordert alle beteiligten Parteien auf, die Truppe auf 
der Grundlage dieses Mandats auch weiterhin zu unterstUtzen. 

BeschlUsse 

Auf der 2547. Sitzung ein
stimmig> verabschiedet. 

Auf seiner 2565. Sitzung vom 14. Dezember 1984 beschloß der 
Rat, die Vertreter Griechenlands, Kanadas, der TUrkei und Zyperns 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Lage in Zypern, Bericht des Generalsekretärs Uber die Operationen 
der Vereinten Nationen in Zypern (S/16858 mit Add.l) 49/" teilzu
nehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, Rauf Denkta, 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Der Sicherheitsrat, 

angesichts des Berichts des Generalsekretärs vom 12. Dezember 
1984 aber die Operationen der Vereinten Nationen auf Zypern 50/, 

ferner anges!chts der Empfehlung des Generalsekretärs, der 
Sicherheitsrat möge die Stationierung der Friedenssicherungstruppe 
der Vereinten Nationen auf Zypern um weitere sechs Monate verlängern, 

weiterhin angesichts der Zustimmung der Regierung Zyperns zu 
der AUffassung, daß es angesichts der Verhältnisse auf der Insel 
notwendig ist, die Truppe auch aber den 15. Dezember 1984 hinaus 
auf Zypern zu belassen, 

in Bekräftigung der Bestimmungen von Resolution 186 (1964) 
und anderer diesbezUglichen Resolutionen, 

49/ -
§9./ 

~., Thirty-ninth Year. Supplement for October. November an4 
December 1984 
~., Dokument S/16858 mit Add.1 
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1. verlängert die Stationierung der gemäß Resolution 186 
(1964) aufgestellten Friedenssicherungstruppe der Vereinten Na
tionen auf Zypern erneut um einen weiteren, mit dem 15. Juni 
1985 endenden Zeitraum I 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Auftrag der guten 
Dienste fortzufahren, den Sicherheitsrat Ober die erzielten 
Fortschritte auf dem laufenden zu halten und bis 31. Mai 1985 
einen Bericht Ober die DurchfOhrung dieser Resolution vorzule
gen; 

3. fordert alle beteiligten Parteien auf, die Truppe auf der 
Grundlage dieses Mandats auch weiterhin zu unterstUtzen. 

BeschlUsse 

Auf der 2565. Sitzung ein
stImmig verabschiedet. 

Auf seiner 2541. Sitzung vom 25. Mai 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Bahrains, des Jemen, Katers, Kuweits, Omans, Panamas, 
Saudi-Arabiens, Senegals und der Vereinigten Arabischen Emirate ein
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage "Schreiben der 
Vertreter Bahrains, Katars, Kuwaits, Omans, Saudi-Arabiens und der 
Vereinigten Arabischen Emirate an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 21. Mai 1984 (5/16574) 51/" teilzunehmen. ---

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen des 
Vertreters Kuwaits 52/, Chedli Klibi gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung einzuladen. 
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Auf seiner ~542. Sitzung vom 25. Mai 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Ekuadors, Jordaniens, Somalias und des Sudan ein
zuladen, ohne Stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2543. Sitzung vom 29. Mai 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Bundesrepublik DeutSChland, Japans und Marokkos 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzuneh
men. 

Auf seiner 2545. Sitzung vom 30. Mai 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter Dschibutis, Mauretaniens, Tunesiens und der TOrkei 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzu
nehmen. 

Auf seiner 2546. Sitzung vom 1. Juni 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter Liberias einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er-
8rterung der Frage teilzunehmen. 

Der Sicherheitsrat, 

Resolution 552 (1984) 
vom 1. Juni 1984 

nach Behandlung des Schreibens der Vertreter Sahrains, Katars, 
Kuwaits, Omans, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emira
te vom 21. Mai 1984 53/, in dem diese sich Uber iranische Angriffe 
auf Handelsschiffe auf dem Weg zu oder von kuwaitischen und saudi
arabischen Häfen beschwerten, 

im Hinblick darauf, daß sich die Mitgliedstaaten gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen verpflichtet haben, als gute Nach
barn in Frieden miteinander zu leben, 

in Bekräftigung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bezüg
lich der Grundsätze und Ziele der Charta, 

ferner in Bekräftigung dessen, daß alle Mitgliedstaaten ver
pflichtet sind, sich in ihren internationalen Beziehungen der An
drohung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integri
tät oder politische Unabhängigkeit eines Staates zu enthalten, 

.ll/ Official Records of the Security Council. Thrity-ninth Year, 
Supplement for April. May and June 1984, Dokument 5/16574 



- 34 -

unter BerUcksichtiquna der Wichtigkeit der Golfregion für den 
Weltfrieden und die Internationale Sicherheit sowie ihrer für die 
Stabilität der Weltwirtschaft lebenswichtigen Rolle, 

tief besorgt über die jUngsten Angriffe auf Handelsschiffe auf 
dem Weg zu oder von kuwaitischen und saudi-arabischen Häfen, 

und 
auf 

Uberzeugt, daß diese Angriffe eine Bedrohung der Sicherheit 
Stabilität dieses Gebiets darstellen und ernste Auswirkungen 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit haben, 

1. fordert alle staaten A~, gemäß dem V81kerrecht das Recht 
der freien Schiffahrt zu respektieren, 

2. bekräftigt das Recht der freien Schiffahrt in internationa
len Gewässern und auf Seewegen zu und von allen Häfen und Anlagen 
der Anrainerstaaten, die nicht an den Feindseligkeiten beteiligt 
sind; 

3. fordert alle Staaten auf, die territoriale Integrität der 
Staaten zu achten, die nicht an den Feindseligkeiten beteiligt 
sind, und äußerste ZurUckhaltung zu üben und alle Handlungen zu 
unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation und Ausweitung des 
Konflikts fUhren k8nnten; 

4. verurteilt die jUngsten Angriffe auf Handelsschiffe auf 
dem Weg zu oder von kuwaitischen und saudi-arabischen Häfen; 

5. verlangt, daß derartige Angriffe unverzüglich eingestellt 
und Schiffe auf dem Weg zu oder von Staaten, die nicht an den Feind
seligkeiten beteiligt sind, nicht behindert werdenl 

6. beschließt, im Falle der Nichtbefolgung dieser Resolution 
erneut zur PrUfung wirksamer, dem Ernst der ~age angemessener Maß
nahmen zusammenzutreten, um die freie Schiffahrt in diesem Gebiet 
sicherzustellen; 

7. ersucht den Generalsekretär, über den Stand der Verwirk
lichung dieser Resolution zu berichten; 

8. beschließt, mit der Frage befaßt zu bleiben. 

Auf der 2546. Sitzung mit 
13 Stimmen ohne Gegenstimme bei 
2 Enthaltungen (Nikaraqua und 
Simbabwe) verabschiedet. 
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Beschluß 

Auf seiner 2558. Sitzung vom 9. Oktober 1984 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Laotischen Volksdemokratischen Republik und Thai
lands einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage 
"Schreiben des Ständigen Vertreters der Laotischen Volksdemokra
tischen Republik bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 3. Oktober 1984 (5/16765) 54/" teilzunehmen. 

Vgl. Official Records of the Security Council, Thirty-ninth 
Year. Supplement for October, November and December 1984 
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Teil 11 - Sonstige vom Sicherheitsrat behandelte Fragen 

AUFNAHME NEUER MITGLIEDER IN DIE VEREINTEN NATIONEN 55/ 

Antrag von Brunei Darussalam 

BeschlUsse 

Auf seiner 2517. Sitzung vom 24. Februar 1984 beschloß der Rat 
nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den Antrag von Brunei 
Darussalam 56/ auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen gemäß 
Regel 59 der-vorläufigen GeSchäftsordnung zur Prüfung und Bericht
erstattung an den Ausschuß fUr die Aufnahmen neuer Mitglieder zu 
Uberweisen. 

Auf seiner 2518. Sitzung vom 24. Februar 1984 beschloß der Rat, 
den Vertreter Indonesiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte
rung des Berichts des Ausschusses fUr die Aufnahme neuer Mitglieder 57/ 
Ober den Antrag Brunei Darussalams auf Aufnahme in die Vereinten Na
tionen teilzunehmen. 

Resolution 548 (1984) 
vom 24. Februar 1984 

Der Sicherheitsrat, 

nach Prüfung des Antrags von Brunei Darussalam auf Aufnahme 
in die Vereinten Nationen 56/, 

empfiehlt der Generalversammlung, Brunei Darussalam als Mit
glied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

55/ 

Au·f der 2518. Sitzung ein
stimmig verabschiedet. 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 und 1983 verabschiedet. 
Official Records of the Security Council. Thirty-ninth ~ear, 
Supplement for January. February and March 1984, Dokument 5/16353 
~., Dokument 5/16367 
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NAMENSÄNDERUNG EINES MITGLIEDSTAATS DES SICHERHEITSRATS 

Beschluß 

In einer Mitteilung vom 13. August 1984 581 erklärte der 
Präsident des Rats, daß die Ratsmitglieder, nachdem sie am 6. August 
offiziell davon ,in Kenntnis gesetzt worden waren, daß der Name Ober
voltas in Burkina Faso geändert worden war, die Anwendung von Re
gel 18 der vorläufigen Geschäftsordnung des Sicherheitsrats geprUft 
und sich in informellen Konsultationen am 13. AUgUst darauf geeinigt 
hatten, daß der Präsident des Rats (Burkina Faso) im Monat August 
im Amt bleiben wUrde und das Amt auch im Oktober ausUben wUrde. 

Beschluß 

Am 28. September 1984 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Einklang mit dem Beschluß, der im Verlauf der an diesem Tag ge
haltenen Konsultationen gefaBt worden war, folgende Mitteilung 60/ 
heraus: 

58/ 
59/ 

60/ 
61/ 

"1. Im Kontext ihrer ständigen Bemühungen um die Erh8hung 
der Wirksamkeit des Sicherheitsrats und vor dem unveränderten 
Hintergrund einer prekären internationalen La,ge setzten die Mit
glieder des Sicherheitsrats ihre PrUfung der Rolle des Rats bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
fort. 

"2. Vorbehaltlich anderer Prioritäten, die unverzUgliche 
Aufmerksamkeit erforderten, wurden diesem Thema 10 Sitzungen in 
Form von informellen Konsultationen 61/ gewidmet, in dem Be
mUhen, sorgflltig Vorschläge zu untersucheR und AUffassuRgen 
zu identifizieren, die allgemeine Zustimmung finden. 

S/16696 
Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1983 verabschiedet. 
5/16760 
Nach der Herausgabe von Dokument 5/15971 abgehaltenl zum Wort
laut vgl. Resolutionen und, BeschlUsse des Sicherheitsrats. 1983, 
Tell II 
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"3. Um den Erörterungen wiederum eine gewisse Struktur 
zu verleihen, behielten die Mitglieder die im vergangenen Jahr 
vereinbarten fUnf Hauptaspekte bei, die in Ziffer 2 von Doku
ment S/15971 vom 12. September 1983 einzeln aufgefUhrt sind, 
und leiteten auf der Grundlage der 19 Punkte jenes DOkuments, 
das durch die vorliegende Mitteilung ergänzt wird, eine neue 
DisRussionsrunde ein. 

"4. Im Rahmen dieser Erörterungen begrUßten die Ratsmit
glieder die im Bericht des Generalsekretärs an die achtund
dreißigste Tagung 62/ enthaltenen zusätzlichen diesbezUglichen 
Bemerkungen sowie die abgewogenen Auffassungen der 1984 neu 
in den Rat gewählten Mitglieder. Es wurde auch danach getrach
tet, alle bisher bekannten Stellungnahmen von Mitgliedstaaten 
zur Tätigkeit des Rats zu berUcksichtigen. 

"5. Die Erörterungen konzentrierten sich in diesem Jahr 
spezifiScher und eingehend auf bestimmte Aspekte der Tätigkeit . 
des Rats·, die darauf abzielten, eine Einigung über konkrete 
und praktische Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit des Sicher
heitsrats zu fördern; bewußt wurde danach getrachtet, Ideen vor
zubringen, die die besten Aussichten auf eine Einigung boten. 

"6. Ein ständig wiederkehrendes Thema der Beiträge w~r, 
daß die Mitgliedstaaten erneut ihre Entschlossenheit bekun
den mUßten, die Ziele und Grundsätze der Charta· der Vereinten 
Nationen sowie die Charta selbst, die als lebendiges und gUl
tiges Dokument entschieden bekräftigt wurde, uneingeschränkt 
zu achten, und daß alle Mitglieder daher verpflichtet seien, 
die BeschlUsse des Sicherheitsrats zu akzeptieren und durchzu
führen. 

"7. Die besondere Verantwortung des im Namen der interna
tionalen Gemeinschaft handelnden Rats bei der kollektiven Wah
rung des Friedens und der Sicherheit wurde gebUhrend betont. 
Die Mitglieder betonten in diesem Zusammenhang erneut die Not
wendigkeit der unverzUglichen, einschlägigen und aktuellen 
Information über dem Rat vorliegende Fragen. 

"S. Auch die Hauptverantwortung des Rats für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie sei
ne Verantwortung fUr die Verhütung internationaler Konflikte 
und die entsprechenden Befugnisse und Aufgaben des Rats gemäß 

Offizielles Protokoll der Generalversammluna. Achtunddreißigste 
Tagung. Beilaae 1 (A/3S/1) 
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der Charta wurden betont. Es wurden Ideen dazu vorgebracht, 
wie die Anwendung von Verfahren verbessert werden könnte, die 
es dem Sicherheitsrats erm6g1ichen wUrden, wirksamer zur Ver
hUtung internationaler Konflikte und zur friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten beizutragen. 

«9. Ebenso wurde hervorgehoben, daS BeschlUsse des Rats 
gemäS der Charta uneingeschränkt durchgefUhrt werden mUssen, 
und geprUft, mit welchen Mitteln ihre DurchfUhrung durch ge
eignete UnterstUtzung und MaBnahmen weiter verfolgt werden 
kann. 

"10. Es wurde erneut betont, daB die Verfahren des Rats 
flexibel genug seien, um allen denkbaren Erfordernissen ge
recht zu werden, und daS innerhalb des Rats ein kollegiales 
Vorgehen am Platz sei, wenn dem Rat als wichtigstem Instrument 
fUr die Wahrung des Weltfriedens eine fundierte und einvernehm
liche BeschluBfa.sung erleichtert werden solle. 

"11. Die Rolle von Ermittlungsmlsslonen des Rats wurde 
untersucht, wobei Modalitäten hinsichtlich ihres Elnsatzes 
vorgeschlagen wurden. 

"12. Es wurde die Auffassung vertreten, daS der Sicher
heitsrats anlä8lichdes kommenden vierzlgsten Jahrestags der 
GrUndung der Vereinten Nationen elnen angemessenen Beitrag 
leisten könne. 

"13. Die Ratamitglleder schätzen den von ihnen gehaltenen 
Meinungsaustausch. Sie sind entschlossen, ihn fortzusetzen, da 
ihrer Auffassung nach der Meinungsaustausch als solcher wichtig 
ist und wertvolle Kontakte, elnen offenen Dlalog und eine ein
gehende Analyse fördert". 
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, DER INTERNATIONALE GERICHTSHOF §J! 

Wahl von fUnf Mitgliedern des InternatiQnalen Gerichtshofs 

Bessbluß 

Am 7. November 1984 wählten der ,Sicherheitsrat auf seiner 
2561. Sitzung und die Generalversammlung auf der 53. Sitzung ihrer 
neununddreißigsten ordentlichen Tagung fUnf Mitglieder des Inter
nationalen Gerichtshofs zur Besetzung der mit Ablauf der Amtszeit 
der folgenden Richter frei werdenden Sitze: 

Tasl!m Olawa1e Elias (Nigeria) 
Manfred Lachs (Polen) 
Hermann Mosler (Bundesrepublik Deutschland) 
Shigeru Cda (Japan) 
Abdal1ah Fikr! El-Khani (Arabische Republik Syrien) 

Folgende Personen wurden gewäh1tl 

Taslim Olawale E1ias (Nigeria) 
Jens Evensen (Norwegen) 
Manfred Lachs (Polen) 
Ni Zhengyu (China) 
Shigeru Oda (Japan) 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1946, '1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981 
und 1982 verabschiedet. 
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N.S.: Die Tagesordnung einer Sitzung wird vo~ Rat gewöhnlich 
aufgrund einer vorher verteilten vorläufigen Tagesordnung auf der 
jeweiligen Sitzung verabschiedet; die verabschiedeten Tagesord
nungen der Sitzungen des Jahres 1984 finden sich in den Official 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L1~~ 2509. bis 

Die nachstehende chronologische Liste fUhrt die Sitzungen des 
Jahres 1984 auf, bei denen eine Frage erstmals in die Tagesordnung 
des Sicherheitsrats aufgenommen wurde. 

Tagesordnungspunkt Sitzung 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Nikaraguas 
bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 3. Februar 1984 •••••••••••• 

Schreiben des Ständigen Vertreters 
des Sudan bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 
18. März 1984 •..•••• 0 •••••••••• 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. 
der Ständigen Vertretung der 
Libyschen Arabischen Dschama
hirija bei den Vereinten Na
tionen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 22. März 
1984 ••••••••••••••••••••••••••• 

Schreiben des Ständigen Vertreters 
Nikaraguas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 
29. März 1984 •••••••••••••••••• 

2513. 

2520. 

2541. 

2525. 

Datum 

3. Februar 1984 

27. März 1984 

25. Mai 1984 

30. März 1984 
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Tagesordnungspunkt sitzung Datum 

Schreiben der Vertreter Bahrains, 
Katars, Kuwaits, Omans, 
Saudi-Arabiens und der Ver-
einigten Arabischen Emirate 
an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats vom 21. Mai 1984 •••• 2541. 25. Mai 1984 

Schreiben des Geschäftsträgers 
a.i. der Ständigen Vertretung 
Nikaraguas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 
4. September 1984 ••••••••••••• 2557. 7. September 1984 

Schreiben des Ständigen Vertreters 
der Laotischen Volksdemokra-
tischen Republik bei den Ver-
einten Nationen an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 
3. Oktober 1984 ••••••••••••••• 2558. 9. Oktober 1984 

Schreiben des Ständigen Vertreters 
Nikaraguas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten-
des Sicherhei~srats vom 
9. November 1984 •••••••••••••• 2562. 9. November 1984 



Resolution 

546 (1984) 

547 (1984) 

548 (1984) 

549 (1984) 

550 (1984) 

551 (1984) 

552 (1984) 

553(1984) 

554 (1984) 

555 (1984) 

556 (1984) 

557 (1984) 

558 (1984) 

559 (1984) 

• 
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Datum Gegenstand Seite 

6. Januar 1984 Beschwerde Angolas Uber 
SUdafrlka ••••••••••••••••• 1 

13. Januar 1984 Die Frage SUd afrikas •••••• 4 

24. Februar 1984 Aufnahme neuer Mitglieder in 
die Vereinten Nationen (Antrag 
von Brunei Darussalem) •••• 37 

19. April 1984 

11. Mai 1984 

30. Mai 1984 

1. Juni 1984 

Die Lage im Nabu 
Osten ••••••••••••••••••••• 

Die Lage in Zypern •••••••• 

Die Lage im Naben 
Osten ••••••••••••••••••••• 

Schreiben der Vertreter 
Bahrains, Katars, Kuwaits, 
Omans, Saudi-Arabiens und 
der Vereinigten Arablschen 
Emirate an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 

13 

28 

16 

21. Mai 1984 •••••••••••••• 32 

15. Juni 1984 Die Lage in Zypern •••••••• 

17. August 1984 Die Frage SUdafrikas •••••• 

12. Oktober 1984 Die Lage im Nahen 
Osten ••••••••••••••••••••• 

23. Oktober 1984 Die Frage SUdafrikas •••••• 

28. November 1984 Die Lage im Nahen 
Osten ••••••••••••••••••••• 

13. Dezember 1984 Die Frage SUdafrikas •••••• 

14. Dezember 1984 Die Lage in Zypern •••••••• 

J , 

30 

6 

18 

8 

19 

11 

31 


